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Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bereich 

 „Lenaustraße und Edelhalde" 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

m.W.v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 582, ber. 698), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) hat der Ge-

meinderat der Gemeinde Altbach in öffentlicher Sitzung vom 04.05.2021 die Satzung über ein 

besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bereich „Lenaustraße und 

Edelhalde“ beschlossen. 

 

 

§ 1 

Vorkaufsrecht 

Der Gemeinde Altbach steht zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung im Sinne § 25 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für den Bereich „Lenaustraße und Edelhalde“ ein besonderes Vor-

kaufsrecht zu. 

 

 

§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke der Gemarkung Altbach:  

Flst.-Nr.: 757, 760, 786/1, 791/1, 793, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 

808. 



Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht ist der 

Lageplan aus dem zeichnerischen Teil der Satzung vom 29.03.2021 maßgebend. Er ist Bestand-

teil dieser Satzung. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

Anlage:   

- Zeichnerischer Teil: Lageplan vom 29.03.2021 

- Begründung zur Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 BauGB im Bereich „Lenaustraße und Edelhalde“ 

 

 

Altbach, 05.05.2021 

 

 

gez. Funk 

Bürgermeister 

 

 

Hinweis 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften 

beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 

Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 

zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

 

 

 



Begründung zur Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 BauGB im Bereich „Lenaustraße und Edelhalde“ 

  

1. Ausgangslage und Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB 

Die Gemeinde Altbach verfügt über eine geltende Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 

vom 13.02.1979, deren Geltungsbereich nahezu den gesamten Siedlungs-bereich der Gemeinde 

bzw. des Ortes umfasst.  

Gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB kann eine Gemeinde eine Satzung über ein besonderes 

Vorkaufsrecht zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung fassen, für Gebiete, 

in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht. Entsprechend § 25 Abs. 2 Satz 2 

BauGB ist der Verwendungszweck des Grundstücks, für das das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, 

anzugeben, soweit dieses zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Die Festlegung eines Geltungsbe-

reichs, der alle Siedlungsbereiche umfasst, wäre demnach nicht spezifisch genug. 

Um eine rechtsichere Grundlage zu erlangen, sollen vier neue Satzungen über ein besonderes 

Vorkaufsrecht aufgestellt werden. Die Geltungsbereiche der Satzungen werden so aufgeteilt, 

dass sie jene Bereiche von Altbach umfassen, in welchen die Gemeinde konkrete städtebauli-

chen Absichten und Maßnahmen verfolgt. Die Aufteilung der Satzungsgebiete erfolgt nach den 

Zielen, die mit der Umsetzung der Maßnahmen verfolgt werden. 

Das Vorkaufsrecht dient somit als langfristig angelegtes Instrument, das die geordnete städte-

bauliche Entwicklung innerhalb der Geltungsbereiche der Satzungen sicherstellt.  

Der vorliegenden Satzung über das besondere Vorkaufsrecht unterliegen sowohl bebaute als 

auch unbebaute Grundstücke. Entsprechend § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB muss die Ausübung des 

Vorkaufsrechts durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt sein.  

Für die durch Satzung festgelegten Flächen kann die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausüben, sie 

muss es jedoch nicht. Im Hinblick auf die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts 

ist die Gemeinde im Rahmen einer ordnungsgemäßen Ermessensausübung frei.   

Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Altbach weiterhin über das Allgemeine Vorkaufsrecht 

nach § 24 BauGB. 

 

2. Rechtsgrundlage 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

m.W.v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 582, ber. 698), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911). 

 

 

 

  



3. Begründung für den Erlass der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 

Die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht setzt sich zusammen aus dem Satzungstext und 

der Abgrenzung des Geltungsbereichs (Lageplan).  

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs basiert auf den in dieser Begründung dargelegten städ-

tebaulichen Absichten der Gemeinde Altbach, die sowohl textlich als auch in einem Maßnah-

menplan dargestellt sind.  

Der abgebildete Maßnahmenplan definiert vier Bereiche, in denen die Gemeinde städtebauliche 

Maßnahmen verfolgt. Für jeden Maßnahmenbereich wird eine separate Vorkaufsrechtssatzung 

aufgestellt. 

Die städtebaulichen Ziele und Maßnahmen für den der Satzung entsprechenden Bereich sind 

der nachfolgenden Begründung zu entnehmen. Diese legt die Notwendigkeit eines besonderen 

Vorkaufsrechts in dem entsprechenden Bereich dar. 

 Handlungsbereiche, in denen die Gemeinde Altbach städtebauliche Maßnahmen in Betracht 

zieht: 

01. Lenaustraße und Edelhalde 

02. Schulstandort 

03. Ortsdurchfahrt und Ortskern 

04. Bahnhofsumfeld 

 

4. Städtebauliche Ziele und Maßnahmen im Bereich „Lenaustraße und Edelhalde“ 

Der Bereich „Lenaustraße und Edelhalde“ liegt im Westen der Gemeinde Altbach und grenzt 

südlich an die Wohnbauerweiterungsfläche aus dem Flächennutzungsplan „Jägerhalde“ an. Der 

Bereich wird von großen Grundstücken mit kleineren Wohnhäusern, Gärten und Streuobstwie-

sen geprägt. Südlich der Lenaustraße umfasst die Vorkaufsrechtssatzung zwei gewerblich ge-

nutzte Grundstücke.  

Für den Bereich der östlichen Lenaustraße und der Edelhalde wurde eine städtebauliche Pla-

nung vom Verbandsbauamt Plochingen (Stand vom 13.05.2020) erstellt, welche eine Nachver-

dichtung entlang der Lenaustraße sowie in den hinteren Grundstückbereichen vorsieht. Nach 

Norden soll ein neuer Ortsrand mit Einzelhäusern ausgebildet werden. 

Zur Erschließung der hinteren Bereiche wird eine neue Straße eingeplant, die im Osten an die 

Badstraße anschließt. Diese kann später nach Norden erweitert werden und dient dann als 

Haupterschließungsstraße für die geplante Wohnbauerweiterungsfläche „Jägerhalde“. Zu Um-

setzung der städtebaulichen Planung nördlich der Lenaustraße wird der Bebauungsplan „Len-

austraße Ost/ Edelhalde“ aufgestellt. 

Die Gemeinde Altbach beabsichtigt, Gewerbebetriebe überwiegend am Gewerbestandort auf 

der Neckarinsel zu konzentrieren und bestehende Standorte mit direkter Nähe zu Wohngebieten 

sukzessive aufzulösen und diese zu Wohnbauflächen oder zu gemischten Bauflächen umzu-

wandeln. In diesem Sinne sollen die bestehenden Gewerbenutzungen zur Auflösung des Nut-

zungskonflikts zwischen Gewerbe/ Wohnen aufgegeben werden. 



 


